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-  Bürgermeister der Gemeinde Saerbeck, Amt für Planen und Bauen, 
Raum 205/206, Ferrièresstr. 11, in 48369 Saerbeck während der 
Dienststunden: 

 Montags bis freitags (ohne Mittwoch)  08.30 Uhr – 12.30 Uhr 

 Donnerstags zusätzlich    14:00 Uhr – 18:00 Uhr 

 

zur Einsichtnahme aus. 

 

2. Mit dem Ende der Auslegungsfrist, also am Ende des 17. Februar 2014 gilt 

der Planfeststellungsbeschluss den übrigen Betroffenen, denen er nicht zuge-

stellt wurde, als zugestellt. Der Planfeststellungsbeschluss kann bis zum Ab-

lauf der Rechtsbehelfsfrist von Betroffenen und von denjenigen, die Einwen-

dungen erhoben haben, schriftlich von der Bezirksregierung Münster, Dezer-

nat 54, Nevinghoff 22 in 48147 Münster angefordert werden. 

 

Anträge, mit denen Ansprüche auf Herstellung von Einrichtungen oder auf an-

gemessene Entschädigung nach § 75 Abs. 2 Satz 2 und 4 VwVfG NRW gel-

tend gemacht werden, sind schriftlich an die Planfeststellungsbehörde zu rich-

ten. 

 

Sie sind innerhalb von 3 Jahren nach dem Zeitpunkt zulässig, zu dem der Be-

troffene von den Nachteilen des dem unanfechtbar festgestellten Plan ent-

sprechenden Vorhabens oder der Anlage Kenntnis erhalten hat; sie sind aus-

geschlossen, wenn nach der Herstellung des dem Plan entsprechenden Zu-

standes 30 Jahre vergangen sind (§ 70 Abs. 1 WHG i. V. m. § 75 Abs. 3 

VwVfG NRW)  

 

 

Bezirksregierung Münster 

- Obere Wasserbehörde - 

Im Auftrag 

gez. Gritz 
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